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Antrag auf Elternzeit
 
 
Über den Dienstweg 
Bischöfliche Stiftungsschulamt  
Abteilung I - Personal
 
 
 
Hinweise:  
Bitte fügen Sie die Geburtsurkunde(n) bei.  
 
 
Dieser Antrag gilt für Angestellte der AVO-DRS sowie für Beamtinnen/Beamte (DO-
Angestellte) im Bereich der Stiftung kath. Freie Schule
 
1. Persönliche Angaben  
1.1 Angaben zur Person  
 
Name  
      
 

Vorname 
      
 

Personalnummer 
      

Geburtsdatum 
      
 

Privatanschrift

      

Name der Schule 
      
 

 

 
 
2. Angaben zur Elternzeit 
2.1 Erklärung der Elternzeit  
 
Beginn der Elternzeit (TT/MM/JJJJ) 
      
 
Ende der Elternzeit (TT/MM/JJJJ) 
      
 
 
 
 
3. Angaben zum Antrag 
3.1 Übertragung der Elternzeit 
 

 Ich gebe bekannt, dass der noch nicht in Anspruch genommene Anteil der Elternzeit (höchs-
tens 24 Monate) für das am       geborene Kind auf eine Zeit bis zur Vollendung des 8. Lebens-
jahres dieses Kindes übertragen wird. 

 

3.2 Teilzeit während Elternzeit 
 

 Ich beabsichtige, während meiner Elternzeit vom       bis       mit       Wochenstunden 
zu arbeiten. 
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4. Stellungnahme der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters
 
Ich beantrage Elternzeit für den obengenannten Zeitraum und erkläre, dass ich die Anspruchs-
voraussetzungen dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bzw. der Arbeitszeit- und Ur-
laubsverordnung erfülle. Ich erkläre ebenso, dass ich mit einem Kind, für das mir die Perso-
nensorge zusteht, in einem Haushalt lebe, dieses Kind selbst betreue und erziehe. 
 
Arbeitnehmer/innen: 
Mir ist bekannt, dass bis zum vollendeten 3. Lebensjahr des Kindes die Elternzeit (wie bisher) 
spätestens 7 Wochen vor Beginn verlangt werden muss. Elternzeit zwischen dem 3. Geburts-
tag und dem vollendeten 8. Lebensjahr des Kindes muss (neu) spätestens 13 Wochen vor In-
anspruchnahme verlangt werden. Diese verlängerte Ankündigungsfrist gilt auch für das Ver-
langen einer Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit nach dem 3. Geburtstag des Kindes. 
 
Beamtinnen/Beatme: 
Mir ist bekannt, dass bis zum vollendeten 3. Lebensjahr des Kindes die Elternzeit (wie bisher) 
spätestens 7 Wochen vor Beginn beantragt werden muss. Elternzeit zwischen dem 3. Ge-
burtstag und dem vollendeten 8. Lebensjahr des Kindes muss (neu) spätestens 13 Wochen 
vor Inanspruchnahme beantragt werden. Diese verlängerte Ankündigungsfrist gilt auch für das 
Verlangen einer Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit nach dem 3. Geburtstag des 
Kindes. 
 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Elternzeit in 3 Zeitabschnitte aufgeteilt werden 
kann. 
 
 
Datum:            Unterschrift: _____________________ 
 
 
 
5. Kenntnisnahme der Schule 
 
Der Antrag wurde zur Kenntnis genommen. Bezüglich der gewünschten Beschäftigung inner-
halb der Elternzeit erfolgt rechtzeitig vor Antritt eine schriftliche Information an das BSSA.  
 
Bemerkungen: 
      
 
Datum:         Unterschrift: _____________________
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Merkblatt für Ihre Unterlagen 

Anspruchsvoraussetzungen Elternzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach dem 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) 

 
§ 15 Anspruch auf Elternzeit 

 
1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf Elternzeit, wenn sie  
1.a)mit ihrem Kind, 
   b)mit einem Kind, für das sie die Anspruchsvoraussetzungen nach § 1 Absatz 3 oder 4 erfüllen, oder 
   c)mit einem Kind, das sie in Vollzeitpflege nach § 33 des Achten Buches Sozialgesetzbuch aufgenommen haben, in einem Haushalt leben 
und 
2. dieses Kind selbst betreuen und erziehen. 
 
Nicht sorgeberechtigte Elternteile und Personen, die nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b und c Elternzeit nehmen können, bedürfen der 
Zustimmung des sorgeberechtigten Elternteils. 
(1a) Anspruch auf Elternzeit haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch, wenn sie mit ihrem Enkelkind in einem Haushalt leben und 
dieses Kind selbst betreuen und erziehen und  
1.ein Elternteil des Kindes minderjährig ist oder 
2. ein Elternteil des Kindes sich in einer Ausbildung befindet, die vor Vollendung des 18. Lebensjahres begonnen wurde und die Arbeitskraft 
des Elternteils im Allgemeinen voll in Anspruch nimmt. 
Der Anspruch besteht nur für Zeiten, in denen keiner der Elternteile des Kindes selbst Elternzeit beansprucht. 
(2) Der Anspruch auf Elternzeit besteht bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres eines Kindes. Ein Anteil von bis zu 24 Monaten kann 
zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes in Anspruch genommen werden. Die Zeit der Mutter-
schutzfrist nach § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes wird für die Elternzeit der Mutter auf die Begrenzung nach den Sätzen 1 und 2 
angerechnet. Bei mehreren Kindern besteht der Anspruch auf Elternzeit für jedes Kind, auch wenn sich die Zeiträume im Sinne der Sätze 1 
und 2 überschneiden. Bei einem angenommenen Kind und bei einem Kind in Vollzeit- oder Adoptionspflege kann Elternzeit von insgesamt 
bis zu drei Jahren ab der Aufnahme bei der berechtigten Person, längstens bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes genom-
men werden; die Sätze 2 und 4 sind entsprechend anwendbar, soweit sie die zeitliche Aufteilung regeln. Der Anspruch kann nicht durch 
Vertrag ausgeschlossen oder beschränkt werden. 
(3) Die Elternzeit kann, auch anteilig, von jedem Elternteil allein oder von beiden Elternteilen gemeinsam genommen werden. Satz 1 gilt in 
den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b und c entsprechend. 
(4) Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin darf während der Elternzeit nicht mehr als 30 Wochenstunden im Durchschnitt des Monats 
erwerbstätig sein. Eine im Sinne des § 23 des Achten Buches Sozialgesetzbuch geeignete Tagespflegeperson kann bis zu fünf Kinder in 
Tagespflege betreuen, auch wenn die wöchentliche Betreuungszeit 30 Stunden übersteigt. Teilzeitarbeit bei einem anderen Arbeitgeber 
oder selbstständige Tätigkeit nach Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Arbeitgebers. Dieser kann sie nur innerhalb von vier Wochen aus 
dringenden betrieblichen Gründen schriftlich ablehnen. 
(5) Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann eine Verringerung der Arbeitszeit und ihre Verteilung beantragen. Über den Antrag 
sollen sich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin innerhalb von vier Wochen einigen. Der Antrag kann mit der 
schriftlichen Mitteilung nach Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 verbunden werden. Unberührt bleibt das Recht, sowohl die vor der Elternzeit beste-
hende Teilzeitarbeit unverändert während der Elternzeit fortzusetzen, soweit Absatz 4 beachtet ist, als auch nach der Elternzeit zu der 
Arbeitszeit zurückzukehren, die vor Beginn der Elternzeit vereinbart war. 
(6) Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann gegenüber dem Arbeitgeber, soweit eine Einigung nach Absatz 5 nicht möglich ist, 
unter den Voraussetzungen des Absatzes 7 während der Gesamtdauer der Elternzeit zweimal eine Verringerung seiner oder ihrer Arbeitszeit 
beanspruchen. 
(7) Für den Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit gelten folgende Voraussetzungen:  
1.Der Arbeitgeber beschäftigt, unabhängig von der Anzahl der Personen in Berufsbildung, in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen, 
2.das Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen besteht ohne Unterbrechung länger als sechs Monate, 
3.die vertraglich vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit soll für mindestens zwei Monate auf einen Umfang von nicht weniger als 15 und nicht 
mehr als 30 Wochenstunden im Durchschnitt des Monats verringert werden, 
4.dem Anspruch stehen keine dringenden betrieblichen Gründe entgegen und 
5.der Anspruch auf Teilzeit wurde dem Arbeitgeber  

a)für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes sieben Wochen und 
b)für den Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes 13 Wochen 
vor Beginn der Teilzeittätigkeit schriftlich mitgeteilt. 

Der Antrag muss den Beginn und den Umfang der verringerten Arbeitszeit enthalten. Die gewünschte Verteilung der verringerten Arbeits-
zeit soll im Antrag angegeben werden. Falls der Arbeitgeber die beanspruchte Verringerung oder Verteilung der Arbeitszeit ablehnen will, 
muss er dies innerhalb von vier Wochen mit schriftlicher Begründung tun. Hat ein Arbeitgeber die Verringerung der Arbeitszeit  
1.in einer Elternzeit zwischen der Geburt und dem vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes nicht spätestens vier Wochen nach Zugang des 
Antrags oder 
2.in einer Elternzeit zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes nicht spätestens acht Wochen 
nach Zugang des Antrags schriftlich abgelehnt, gilt die Zustimmung als erteilt und die Verringerung der Arbeitszeit entsprechend den Wün-
schen der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers als festgelegt. Haben Arbeitgeber und Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer über die Ver-
teilung der Arbeitszeit kein Einvernehmen nach Absatz 5 Satz 2 erzielt und hat der Arbeitgeber nicht innerhalb der in Satz 5 genannten 
Fristen die gewünschte Verteilung schriftlich abgelehnt, gilt die Verteilung der Arbeitszeit entsprechend den Wünschen der Arbeitnehmerin 
oder des Arbeitnehmers als festgelegt. Soweit der Arbeitgeber den Antrag auf Verringerung oder Verteilung der Arbeitszeit rechtzeitig 
ablehnt, kann die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer Klage vor dem Gericht für Arbeitssachen erheben. 
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§ 16 Inanspruchnahme der Elternzeit 

 
1) Wer Elternzeit beanspruchen will, muss sie  
1.für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes spätestens sieben Wochen und 
2.für den Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes spätestens 13 Wochen vor Beginn 
der Elternzeit schriftlich vom Arbeitgeber verlangen.  
 
Verlangt die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer Elternzeit nach Satz 1 Nummer 1, muss sie oder er gleichzeitig erklären, für welche 
Zeiten innerhalb von zwei Jahren Elternzeit genommen werden soll. Bei dringenden Gründen ist ausnahmsweise eine angemessene kürzere 
Frist möglich. Nimmt die Mutter die Elternzeit im Anschluss an die Mutterschutzfrist, wird die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 6 Absatz 1 
des Mutterschutzgesetzes auf den Zeitraum nach Satz 2 angerechnet. Nimmt die Mutter die Elternzeit im Anschluss an einen auf die Mutter-
schutzfrist folgenden Erholungsurlaub, werden die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes und die Zeit des 
Erholungsurlaubs auf den Zweijahreszeitraum nach Satz 2 angerechnet. Jeder Elternteil kann seine Elternzeit auf drei Zeitabschnitte vertei-
len; eine Verteilung auf weitere Zeitabschnitte ist nur mit der Zustimmung des Arbeitgebers möglich. Der Arbeitgeber kann die Inanspruch-
nahme eines dritten Abschnitts einer Elternzeit innerhalb von acht Wochen nach Zugang des Antrags aus dringenden betrieblichen Gründen 
ablehnen, wenn dieser Abschnitt im Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes liegen 
soll. Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin die Elternzeit zu bescheinigen. Bei einem Arbeitgeberwechsel ist bei 
der Anmeldung der Elternzeit auf Verlangen des neuen Arbeitgebers eine Bescheinigung des früheren Arbeitgebers über bereits genomme-
ne Elternzeit durch die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer vorzulegen. 
(2) Können Arbeitnehmerinnen aus einem von ihnen nicht zu vertretenden Grund eine sich unmittelbar an die Mutterschutzfrist des § 6 
Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes anschließende Elternzeit nicht rechtzeitig verlangen, können sie dies innerhalb einer Woche nach Weg-
fall des Grundes nachholen. 
(3) Die Elternzeit kann vorzeitig beendet oder im Rahmen des § 15 Absatz 2 verlängert werden, wenn der Arbeitgeber zustimmt. Die vor-
zeitige Beendigung wegen der Geburt eines weiteren Kindes oder in Fällen besonderer Härte, insbesondere bei Eintritt einer schweren 
Krankheit, Schwerbehinderung oder Tod eines Elternteils oder eines Kindes der berechtigten Person oder bei erheblich gefährdeter wirt-
schaftlicher Existenz der Eltern nach Inanspruchnahme der Elternzeit, kann der Arbeitgeber unbeschadet von Satz 3 nur innerhalb von vier 
Wochen aus dringenden betrieblichen Gründen schriftlich ablehnen. Die Elternzeit kann zur Inanspruchnahme der Schutzfristen des § 3 
Absatz 2 und des § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes auch ohne Zustimmung des Arbeitgebers vorzeitig beendet werden; in diesen 
Fällen soll die Arbeitnehmerin dem Arbeitgeber die Beendigung der Elternzeit rechtzeitig mitteilen. Eine Verlängerung der Elternzeit kann 
verlangt werden, wenn ein vorgesehener Wechsel der Anspruchsberechtigten aus einem wichtigen Grund nicht erfolgen kann. 
(4) Stirbt das Kind während der Elternzeit, endet diese spätestens drei Wochen nach dem Tod des Kindes. 
(5) Eine Änderung in der Anspruchsberechtigung hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



-5- 
 

3.
12

.1
 –

 E
lte

rn
ze

it 
– 

9/
20

15
 

 
Merkblatt für Ihre Unterlagen 

Anspruchsvoraussetzungen Elternzeit für Beamtinnen und Beamte nach der Arbeitszeit- und 
Urlaubsverordnung (AZuVO) 

 
§ 40 Anspruch auf Elternzeit 

 
(1) Beamtinnen und Beamte haben Anspruch auf Elternzeit ohne Dienstbezüge, wenn sie 
1. mit 
a)ihrem Kind, 
b)einem Kind, für das sie die Anspruchsvoraussetzungen nach § 1 Abs. 3 oder 4 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG) erfül-
len, oder 
c)einem Kind, das sie in Vollzeitpflege nach § 33 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) aufgenommen haben, 
in einem Haushalt leben und 
2. dieses Kind selbst betreuen und erziehen. 
Nicht sorgeberechtigte Elternteile und Personen, die nach Satz 1 Nr. 1 Buchst. b und c Elternzeit nehmen können, bedürfen der Zustimmung 
des sorgeberechtigten Elternteils. 
(1a) Anspruch auf Elternzeit ohne Dienstbezüge haben Beamtinnen und Beamte auch, wenn sie mit ihrem Enkelkind in einem Haushalt 
leben und dieses Kind selbst betreuen und erziehen und 
1.ein Elternteil des Kindes minderjährig ist oder 
2. ein Elternteil des Kindes sich in einer Ausbildung befindet, die vor Vollendung des 18. Lebensjahres begonnen wurde und die Arbeitskraft 
des Elternteils im Allgemeinen voll in Anspruch nimmt. 
Der Anspruch besteht nur für Zeiten, in denen keiner der Elternteile des Kindes selbst Elternzeit beansprucht. 
(2) Der Anspruch auf Elternzeit besteht bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres eines Kindes. Ein Anteil der Elternzeit von bis zu 24 
Monaten für jedes Kind ist auf die Zeit vom dritten Geburtstag bis zur Vollendung des achten Lebensjahres übertragbar. Die Zeit des Be-
schäftigungsverbots nach § 34 Abs. 1 oder nach § 6 Abs. 1 MuSchG (Mutterschutzfrist) wird für die Elternzeit der Mutter auf die Begrenzung 
nach Satz 1 und 2 angerechnet. Bei mehreren Kindern besteht der Anspruch auf Elternzeit für jedes Kind, auch wenn sich die Zeiträume nach 
Satz 1 und 2 überschneiden. 
(3) Bei einem angenommenen Kind und bei einem Kind in Vollzeit- oder in Adoptionspflege besteht ein Anspruch auf Elternzeit von insge-
samt bis zu drei Jahren ab der Aufnahme bei der berechtigten Person, längstens bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes. 
Absatz 2 Satz 2 und 4 gilt entsprechend. 
(4) Die Elternzeit kann, auch anteilig, von jedem Elternteil allein oder von beiden Elternteilen gemeinsam genommen werden. Satz 1 gilt in 
den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b und c entsprechend. 
 
 
 

§ 41 Inanspruchnahme 
 

(1) Die Elternzeit muss 
1.für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes spätestens sieben Wochen und 
2.für den Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes spätestens 13 Wochen vor Beginn 
schriftlich beantragt werden. Bei Vorliegen dringender Gründe ist ausnahmsweise eine angemessene kürzere Frist möglich. Kann eine sich 
unmittelbar an die Mutterschutzfrist anschließende Elternzeit aus einem von der Mutter nicht zu vertretenden Grund nicht rechtzeitig bean-
tragt werden, so kann dies innerhalb einer Woche nach Wegfall des Grundes nachgeholt werden. 
(2) Bei der Beantragung von Elternzeit nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist anzugeben, für welche Zeiträume innerhalb von zwei Jahren die 
Elternzeit beantragt wird. Nimmt die Mutter die Elternzeit im Anschluss an die Mutterschutzfrist, wird die Zeit der Mutterschutzfrist auf den 
Zweijahreszeitraum nach Satz 1 angerechnet. Nimmt die Mutter die Elternzeit im Anschluss an einen auf die Mutterschutzfrist folgenden 
Erholungsurlaub, werden die Zeit der Mutterschutzfrist und die Zeit des Erholungsurlaubs auf den Zweijahreszeitraum nach Satz 1 angerech-
net. 
(3) Jeder Elternteil kann seine Elternzeit auf drei Zeitabschnitte verteilen. Eine Verteilung auf weitere Zeitabschnitte ist nur mit Zustimmung 
der Bewilligungsbehörde möglich. Die Bewilligungsbehörde kann die Inanspruchnahme eines dritten Abschnitts einer Elternzeit bei Entge-
genstehen zwingender dienstlicher Belange ablehnen, wenn dieser Abschnitt im Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem voll-
endeten achten Lebensjahr des Kindes liegen soll. 
(4) Bei beamteten Lehrkräften sowie beamteten hauptberuflich tätigen Mitgliedern von Hochschulen mit Lehrverpflichtungen sind Unter-
brechungen der Elternzeit, die überwiegend auf die Ferien oder die vorlesungsfreie Zeit entfallen, nicht zulässig; bei Beginn und Ende der 
Elternzeit dürfen Ferien oder die vorlesungsfreie Zeit nicht ausgespart werden. Ein der Beamtin oder dem Beamten zustehender Erholungs-
urlaub kann jedoch innerhalb des Kalenderjahres in Anspruch genommen werden. 
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§ 42 Teilzeitbeschäftigung 

 
(1) Während der Elternzeit ist Beamtinnen und Beamten auf Antrag eine Teilzeitbeschäftigung in ihrem Beamtenverhältnis mit mindestens 
der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit, höchstens mit 30 Stunden wöchentlich zu bewilligen, wenn zwingende dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen. Die Teilzeitbeschäftigung kann auch mit weniger als der Hälfte, mindestens aber einem Viertel der regelmäßigen Arbeits-
zeit bewilligt werden, wenn dies im Interesse des Dienstherrn liegt. Im Schuldienst an öffentlichen Schulen tritt an die Stelle der wöchentli-
chen Arbeitszeit nach Satz 1 und 2 die entsprechende Pflichtstundenzahl. 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und für Auszubildende in öffentlich-rechtlichen 
Ausbildungsverhältnissen nach § 16 Abs. 5 LBG. 
(3) Mit Genehmigung der zuständigen Stelle darf eine Teilzeitbeschäftigung 
1.im Arbeitnehmerverhältnis beim eigenen Dienstherrn im Umfang von bis zu 30 Stunden wöchentlich oder 
2.in einem sonstigen Arbeitnehmerverhältnis oder als selbstständige Tätigkeit 
a)im Umfang von bis zu zehn Stunden wöchentlich oder 
b)im Umfang von bis zu 30 Stunden wöchentlich, wenn der eigene Dienstherr eine Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 1 Satz 2 im beantrag-
ten Umfang ablehnt oder keine dem Amt der Beamtin oder des Beamten entsprechende Teilzeitbeschäftigung nach Nummer 1 im beantrag-
ten Umfang anbietet, oder 
c)als geeignete Tagespflegeperson im Sinne von § 23 SGB VIII zur Betreuung von bis zu fünf Kindern 
nach Maßgabe der nebentätigkeitsrechtlichen Bestimmungen ausgeübt werden. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 
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